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���� 6ROO�LP�|IIHQWOLFKHQ�5XIQXPPHUQSODQ�HLQ�%HUHLFK�I�U�ÄQHW]LQWHUQH³�1XPPHUQ�

JHVFKDIIHQ�ZHUGHQ"�
�
1HLQ�� Eine Legalisierung der Shortcodes – in welcher Form auch immer - erscheint Hutchison 3G aus 
grundsätzlichen, rechtspolitischen Überlegungen nicht als das richtige Signal in Richtung Markt. Weiters werden 
durch die Schaffung eines Ausstiegscodes potentiellen Wechselbarrieren errichtet. 
 
 
$OOH�ZHLWHUHQ�$QWZRUWHQ�HUIROJHQ�XQWHU�GHP�*HVLFKWVSXQNW��GDVV�VLFK�GLH�5HJXOLHUXQJVEHK|UGHQ�I�U�HLQH�
%HLEHKDOWXQJ�YRQ�6KRUWFRGHV�HQWVFKOLH�W��
 
 
���� ,VW�GLH�=LIIHUQIROJH�Ä�[\³�I�U�GHQ�$XVVWLHJ�DXV�GHP�|IIHQWOLFKHQ�E]Z��I�U�GHQ�

(LQVWLHJ�LQ�GHQ�MHZHLOLJHQ�EHWUHLEHUVSH]LILVFKHQ�QHW]LQWHUQHQ�5XIQXPPHUQSODQ�HLQ�
VLQQYROOHU�$QVDW]"�

 
Grundsätzlich lehnt Hutchison 3G die Legalisierung von Shortcodes ab. Sollten sich die Regulierungsbehörden 
dennoch zur Einführung von Shortcodes entschließen, erscheint der gewählte Ansatz ,unter der Vorraussetzung 
das keine Harmonisierung der netzinternen Standarddienste erfolgt, am sinnvollsten. Werden allerdings die 
Dienste harmonisiert, erscheint ein eigener Bereich (zB.: 19a(b)), der den selben Spielregeln unterliegt wie die 
Rufnummer 1181 und 1111, eine interessante Option. Mit dieser Lösung würden potentielle Wechselhürden 
verringert und die Transparenz gewahrt. 
 
 
���� :lUH�DXFK�HLQ�$XVVWLHJVFRGH��GHU�PLW�GHQ�=HLFKHQ�Ä
³�RGHU�Ä�³�EHJLQQW��LQ�,KUHP�

1HW]�WHFKQLVFK�P|JOLFK"�%LWWH�XP�(UOlXWHUXQJ�GHU�3UREOHPH�LP�1HJDWLYIDOO��
 
Grundsätzlich lehnt Hutchison 3G die Legalisierung von Shortcodes ab. Sollten sich die Regulierungsbehörden 
dennoch zur Einführung von Shortcodes entschließen, würden wir das heranziehen von „*“ und „#“ als Shortcode 
Ersatz nicht als optimale Variante betrachten. Zum einen unterliegen diese Codes der internationalen 
Standardisierung (s. zB.: ETSI ETS 300.378), zum anderen ist diese Alternative auch aus Marketingsicht nicht 
erstrebenswert. Die Ergebnisse der technischen Untersuchung liegen uns leider dzt. noch nicht vor, werden aber 
so rasch wie möglich nachgereicht. 
 
 
���� 6ROOHQ�QHW]LQWHUQH�1XPPHUQ�I�U�DOOH�1HW]EHWUHLEHU��)1��01��91%��]XU�9HUI�JXQJ�

VWHKHQ"�
 
Grundsätzlich lehnt Hutchison 3G die Legalisierung von Shortcodes ab. Sollten sich die Regulierungsbehörden 
dennoch zur Einführung von Shortcodes entschließen, ersuchen wir das nachfolgende Statement zu 
berücksichtigen. 
Es entzieht sich unserer Kenntnis ob netzinterne Rufnummer von FN und VNB benötigt bzw. gewünscht werden. 
Wir geben allerdings zu bedenken, dass die Verwendung einer Vielzahl von Zugangscodes zur Verwirrung von 
Kunden führen kann und daher – insbesondere im Zusammenhang mit LNP - kontraproduktiv ist. 
 
���� 6ROO�HV�HLQH��WOZ���QHW]�EHUJUHLIHQGH�+DUPRQLVLHUXQJ�GHU�I�U�QHW]LQWHUQH�

6WDQGDUGGLHQVWH�JHQXW]WHQ�1XPPHUQ�JHEHQ"�
 
Grundsätzlich lehnt Hutchison 3G die Legalisierung von Shortcodes ab. Sollten sich die Regulierungsbehörden 
dennoch zur Einführung von Shortcodes entschließen, wäre jedenfalls eine Harmonisierung – zumindest in weiten 
Bereichen - wünschenswert, da sich daraus eine Vielzahl von Vorteilen, wie zum Beispiel geringere 
Wechselbarrieren, größere Gestaltungsfreiheit bei der Auswahl des Nummernraums etc., ergeben. Allerdings läuft 
dies den „natürlichen Marketing-Bestrebungen“ eines jeden Unternehmes zuwider, sich von der Konkurrenz zu 
differenzieren. Aus diesem Grund erscheint  der Versuch einer Harmonisierung nicht erfolgsversprechend. 
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���� 6ROO�HV�5HVWULNWLRQHQ�KLQVLFKWOLFK�GHU�LQ�GLHVHP�5XIQXPPHUQUDXP�HUEUDFKWHQ�
'LHQVWH�JHEHQ"�:HOFKH�$UW�GHU�(LQVFKUlQNXQJ�ZlUH�DXV�,KUHU�6LFKW�VLQQYROO"�:LH�
LVW�GDV�$UJXPHQW�GHU�'LHQVWHGLIIHUHQ]LHUXQJ�]X�EHZHUWHQ"�

 
Grundsätzlich lehnt Hutchison 3G die Legalisierung von Shortcodes ab. Sollten sich die Regulierungsbehörden 
dennoch zur Einführung von Shortcodes entschließen, erscheint eine Restriktion der in diesem Rufnummernraum 
erbrachten Dienste aus Gründen der Transparenz und dem Gebot der Nichtdiskriminierung angebracht! Dienste 
die über den Bereich der netzinternen Standarddienste (zB Kontostandsabfrage, Voice Mail) hinausgehen, sollten 
keinesfalls zulässig sein. Für all diese Dienste stehen in den Bereichen 08xx und 09xx ausreichend Möglichkeiten 
zur Verfügung. 
 
���� .|QQWHQ�GXUFK�QHW]LQWHUQH�'LHQVWH�HUQVWKDIWH�:HFKVHOEDUULHUHQ�KLQVLFKWOLFK�

1XPPHUQSRUWDELOLWlW�HQWVWHKHQ"�
 
Hutchison 3G ist der Ansicht, dass durch Shortcodes jedenfalls Wechselbarrieren errichtet werden. Schon mit dem 
heutigen Diensteportfolio entstünde dem Kunden im Fall einer theoretischen Portierung die „Unannehmlichkeit“, 
auf seine gewohnten Shortcode-Dienste nicht mehr zurückgreifen zu können. Sollte dieses Diensteportfolio im 
Zuge einer „Legalisierung“ von Shortcodes noch ausgebaut werden, entstehen dadurch enorme Wechselhürden, 
die dem Zweck der in Art. 25 der Universaldienst-Richtlinie vorgesehenen Mobilen Nummernportabilität (MNP) 
eindeutig zuwider laufen. Ein Abbau dieser Wechselhürden auf dem Wege einer sophiosticated technischen 
Poertierungs-Lösung erscheint Hutchison 3G aus heutiger Sicht, selbst bei einem „harmonisierten“ Zugangscode-
System, nicht möglich. 
 
 
���� :HOFKH�5HJHOXQJ�VROOWH�KLQVLFKWOLFK�GHU�(QGNXQGHQHQWJHOWH�LQ�GLHVHP�%HUHLFK�

IHVWJHOHJW�ZHUGHQ"�
 
Da aus der Sicht von Hutchison 3G keine Notwendigkeit für Shortcodes besteht, erlauben wir uns, diesen Punkt 
nicht näher auszuführen. Allerdings würde es für uns unverständlich sein, wenn im Bereich der Shortcodes Tarife 
die über die Höhe von On-Net Tarifen hinausgehen zulässig sind. Dies würde aus unserer Sicht die EVO und die 
Entscheidungen zum Thema MWD ad absurdum führen. 
 


